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Kollektivanlagengesetz: Eröffnung der Anhörung zum Verordnungsentwurf 

19. Jul 2006 - Das Eidg. Finanzdepartement EFD hat heute die Verordnung zum Kollektivanlagengesetz in die 

Anhörung gegeben. Parteien so-wie interessierte Organisationen können sich während eines Monats zum Enwurf 

äussern. 

Im Jahr 2002 hatte das EFD eine Expertenkommission unter dem Vorsitz von Prof. Peter Forstmoser beauftragt, eine 

umfassende Teilrevision des Anlagefondsgesetzes durchzuführen und dem EFD einen Gesetzesentwurf samt erläuterndem 

Bericht vorzulegen. Dieser Expertenbericht bildete die Grundlage für die bundesrätliche Botschaft zum neuen Bundesgesetz 

über die kollektiven Kapitalanlagen (Kollektivanlagengesetz), das vom Parlament am 23. Juni 2006 verabschiedet wurde. 

Die Verordnung des Bundesrates, die das neue Gesetz vollziehen soll, liegt nun im Entwurf vor. Mit der Eröffnung der Anhörung 

gibt das EFD Parteien sowie interessierten Organisationen und Personen die Gelegenheit, sich bis am 20. August 2006 zur 

Verordnung zu äussern. Der Verordnungsentwurf und die Erläuterungen sind auf der Webseite des EFD (www.efd.admin.ch) 

abrufbar. 

Adresse für Rückfragen: 

Dieter Leutwyler, Pressesprecher EFD, 031 322 60 86 
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